
Punktesystem aus Transparenz-
gründen erforderlich sein könnte,
dass der Auftraggeber seine Vor-
stellungen oder Präferenzen zum
denkbaren Zielerreichungsgrad
erläutert und damit Anhaltspunk-
te für eine günstige oder ungünsti-
ge Benotung oder Bepunktung
vorgibt, haben die Bundesrichter
hingegen offen gelassen.
• Auch wenn dem Auftraggeber
bei der Benotung oder Bepunk-
tung ein Beurteilungsspielraum
zusteht, sind seine entsprechen-
den Bewertungsentscheidungen
insbesondere dahin nachprüfbar,
ob die jeweiligen Noten oder
Punkte im Vergleich ohne Be-
nachteiligung des einen oder an-
deren Bieters plausibel vergeben
wurden. > HOLGER SCHRÖDER

Der Autor ist Fachanwalt für Vergabe-
recht bei Rödl & Partner in Nürnberg.

Auftraggeber mit der Erfüllung der
Qualitätskriterien verbundenen
Erwartungen unterlegt werden.
• Andernfalls würde dem Auftrag-
geber ein in Teilen anderes Verga-
beverfahren auferlegt, als es sei-
nen eigentlichen Absichten ent-
spricht, und den Bietern direkt
oder mittelbar Lösungskompo-
nenten vorgegeben, die diese
zwangsläufig aufgreifen würden,
um in der Angebotswertung beste-
hen zu können. Der Auftraggeber
würde daher gezwungen, Aufga-
ben zu übernehmen, deren Lö-
sung er im Rahmen der funktiona-
len Ausschreibung in vergabe-
rechtlich unbedenklicher Weise
auf die Bieter delegieren wollte.
• Ob es unter außergewöhnlichen
Umständen (zum Beispiel beson-
ders vielschichtige Wertungskrite-
rien bei komplexem Auftragsge-
genstand) bei einem Noten- oder

die Inhalte der einzureichenden
Konzepte rechtlich nicht geboten.
Es ist dann vor allem nicht not-
wendig, dass die erzielbaren No-
ten oder Punkte mit konkretisie-
renden Informationen zu den vom

sprechenden qualitativen Anfor-
derungen unter Transparenzge-
sichtspunkten hinreichend deut-
lich sind, so sind weitere Erläute-
rungen des öffentlichen Auftrag-
gebers zu seinen Erwartungen an

Konzepte benotet werden und ei-
nen der jeweiligen Note zugeord-
neten Punktwert erhalten.
• Wenn und soweit in den Verga-
beunterlagen (zum Beispiel in der
Leistungsbeschreibung) die ent-

Es steht einer transparenten
und wettbewerbskonformen

Auftragsvergabe regelmäßig nicht
entgegen, wenn der Auftraggeber
für die Erfüllung qualitativer Wer-
tungskriterien Noten mit zugeord-
neten Punktwerten vergibt, ohne
dass die Vergabeunterlagen weite-
re konkretisierende Angaben dazu
enthalten, wovon die jeweils zu
erreichende Punktzahl konkret
abhängen soll (BGH vom 4. April
2017 – X ZB 3/17).
Wichtige Aspekte für die Be-

schaffungspraxis:
• Wenn von den Bietern zur Be-
wertung von Qualitätskriterien
Konzepte verlangt werden, hat der
Wettbewerb partiell das Gepräge
eines Vergabeverfahrens mit funk-
tionaler Leistungsbeschreibung.
• Im Rahmen der Auswahl des
wirtschaftlichsten Angebotes kön-
nen zu diesem Zweck geforderte

Bundesgerichtshof zur transparenten und wettbewerbskonformen Auftragsvergabe

Wertung nach Schulnoten ist zulässig

Wenn Bauaufträge vergeben werden, kann ein Benotungs- oder Bepunktungssystem angewendet werden. Aber es muss transparent für alle Beteiligten sein. FOTO DPA

ANZEIGE

kehr, Mahnungen und das Bear-
beiten von Ausnahme-Anträgen
und Widersprüchen. Interessierte
Unternehmen müssen sich bis 1.
August melden, in der nächsten
Stufe des Verfahrens sollen dann
vier Bewerber Angebote abgeben
können.
Ein zweiter Betreiber wird für

das Kontrollsystem der Maut ge-
sucht, das 100 automatisierte Ein-
richtungen an Autobahnen umfas-
sen soll. Dabei sollen Mautzahler
nicht an aufgeklebten Vignetten,
sondern über einen elektroni-
schen Kennzeichen-Abgleich er-
kannt werden. Interessenten müs-
sen sich bis 13. Juli melden, in die
nächste Stufe sollen dann drei Be-
werber eintreten können. Bei bei-
den Verfahren soll der Preis „nicht
das einzige Zuschlagskriterium
sein“, wie es heißt.
Am Ertrag und der EU-Recht-

mäßigkeit der Maut gibt es weiter-
hin Zweifel. Österreich strebt eine
Klage beim Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) an. > DPA

über eine
geringere
Kfz-Steuer
wieder ent-
lastet wer-
den. Pkw-
Fahrer aus
dem Aus-
land sollen
für Auto-
bahnen
zahlen.
Nach Ab-
zug der
Systemkos-
ten soll die
Maut unter
dem Strich
gut 500
Millionen
Euro jährlich für Straßen-Investi-
tionen einbringen.
Für die Erhebung soll der Be-

treiber unter anderem die Höhe
der Maut festsetzen und Beschei-
de an die Autobesitzer senden. Zu
den Aufgaben gehören laut Aus-
schreibung auch der Zahlungsver-

Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) treibt die
Vorbereitungen für die umstritte-
ne Pkw-Maut voran. Für die Erhe-
bung und Kontrolle der Maut sind
jetzt Ausschreibungen gestartet.
Europaweit gesucht werden An-
bieter, die beide Systeme entwi-
ckeln, aufbauen und betreiben,
wie aus den Bekanntmachungen
des Ministeriums hervorgeht. Die
Verträge sollen jeweils zwölf Jahre
laufen und für drei Jahre verlän-
gert werden können. Der Zu-
schlag in dem mehrstufigen Verga-
beverfahren soll erst nach der
Bundestagswahl am 24. Septem-
ber erteilt werden. Der konkrete
Start der Maut wird für 2019 ange-
strebt.
Dobrindt kann die Vorbereitun-

gen nun angehen, nachdem er Be-
denken der EU-Kommission mit
einigen Änderungen am Maut-
Modell ausgeräumt hat. Inländer
sollen die geplante „Infrastruktur-
abgabe“ für Autobahnen und
Bundesstraßen zahlen, aber voll

Erhebung und Kontrolle der PKW-Maut

Ausschreibungen gestartet

Anders als in Öster-
reich soll die Maut
hierzulande elektro-
nisch erfasst werden.
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